
Schuldarten

stimmte subjektive Beziehung zwi
schen der Person des Straftäters und 
den vom sozialistischen Strafrecht 
gesetzten oder sanktionierten Ver
haltensanforderungen an den Bürger 
in bezug auf eine von ihm verübte 
Tat. S. ist also nur als tatbezogenes 
Wechsel Verhältnis zwischen Indivi
duum und sozialistischer Gesell
schafts- und Rechtsordnung zu ver
stehen, das sich als subjektiv und ver
antwortungsloses Entscheiden des 
Individuums zu strafrechtswidrigem 
Verhalten darstellt (Einzeltat
schuld).

Schuldarten: sind -» Vorsatz und —► 
Fahrlässigkei t

Schuldfähigkeit: Gesamtkomplex
persönlicher Voraussetzungen ju
gendlicher Rechtsverletzer, der die 
Fähigkeiten kennzeichnet, persönli
ches Verhalten gern, den in der so
zialistischen Gesellschaft gültigen 
Normen und Regeln des Zusammen
lebens zu regulieren. S. ist eine spe
zielle Kennzeichnung der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit Jugend
licher (—» Jugendalter), die durch den 
§ 66 StGB geregelt wird und gemäß 
§ 69 StPO in jedem Strafverfahren 
gegen Jugendliche ausdrücklich 
durch die Gerichte zu prüfen ist.
Die Prüfung der S. läuft im Grund
satz auf die Feststellung hinaus, ob 
ein jugendlicher Rechtsverletzer tat- 
und tatzeitbezogen über die subjekti
ven Voraussetzungen verfügte, sich 
gemäß Entwicklungs- und Erkennt
nisstand übereinstimmend mit gülti
gen gesellschaftlichen Verhaltens
normen entscheiden zu können. Im 
Unterschied zur Prüfung der Zurech
nungsfähigkeit bzw. deren Verminde
rung (§§ 15, 16 StGB) bezieht sich die 
Prüfung der S. (§ 66 StGB) auf auf- 
holbare Entwicklungsrückstände in 
psychischer und körperlicher Hin
sicht. Ist die S. auszuschließen, ent

stehen dem jugendlichen Rechtsver
letzer keinerlei Rechtsfolgen, weil 
seine gesellschaftswidrigen Hand
lungen analog deliktischen Handlun
gen von Kindern zu betrachten sind. 
Die Prüfung der S. erfolgt über
einstimmend mit dem Strafrechts
grundsatz, wie er im Prinzip der per
sönlichen Verantwortlichkeit von 
Rechtsverletzern formuliert ist. Sie 
läßt demnach nur Alternativurteile 
zu, die streng tatbezogen zu bewerten 
sind. Sämtliche mit der Schuldgradu
ierung zusammenhängenden Fragen, 
insbesondere die Wertung der Ge
samtumstände der Entwicklung, 
werden hingegen durch § 65 StGB 
geregelt und sind streng von der 
Prüfung der S. zu unterscheiden. 
Übersteigt die besondere Lage der 
Umstände Sach- und Fachkunde der 
Mitarbeiter der Sicherheits- und Ju
stizorgane, die S. festzustellen, bezie
hen sie Expertisen von Sachverstän
digen in ihre Entscheidungen ein. Die 
besten Voraussetzungen, Gutachten 
zur S. Jugendlicher zu erarbeiten, 
haben Diplom-Psychologen, die ein 
umfangreiches Zusatzwissen und Er
fahrungen auf dem Gebiet der Foren
sischen Psychologie (—► Gerichtspsy
chologie) besitzen.
Es ist auf die Prüfung von drei we
sentlichen Seiten des Entscheidungs
verhaltens Jugendlicher zu orientie
ren: Normenkenntnis, verstanden als 
Informiertsein über die wesentlichen 
hinter den Strafrechtsnormen liegen
den gesellschaftlichen Normen; 
Normen Verbindlichkeit, verstanden 
als Übernahme der Normenkennt
nisse in den Bestand der Denk- und 
Verhaltensgewohnheiten; Fähigkei
ten zum Folgenab wägen, verstanden 
als persönliche Voraussetzungen so
wohl für die Gesellschaft als auch für 
den Rechtsverletzer selbst, die aus 
der Rechtsverletzung entstehenden 
Konsequenzen (einschl. zu erwarten
der Sanktionen) folgenkritisch zu er-
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